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1. Vertragsgegenstand 
 
1.1 Dieser Vertrag regelt die Abnahme und Vergü-

tung von Strom, den der Anlagenbetreiber in 
seiner Stromerzeugungsanlage § 2 des Ge-
setzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
–nachfolgend EEG genannt- erzeugt und in das 
Netz des Netzbetreibers einspeist. 

 
2. Einspeisung und Einspeisungspunkt 

 
2.1 Der Anlagenbetreiber speist die gesamte elekt-

rische Energie, die in seiner Stromerzeugungs-
anlage erzeugt wird, in das Niederspannungs-
netz des Netzbetreibers ein. Der Anlagen-
betreiber sichert zu, dass diese Energie aus-
schließlich in der im Datenblatt des Vertrages 
bezeichneten Stromerzeugungsanlage durch die 
in § 2 EEG genannten Energiequellen er-zeugt 
wurde. Auf Anforderung wird der Anla-
genbetreiber dies dem Netzbetreiber in geeig-
neter Form, z. B: durch Vorlage eines Her-
kunftsnachweises gemäß § 17 EEG, nachweis-
en. 

 
2.2 Der Ort der Übergabestelle für die Einspeisung 

ist in den Anlagen (Lageplan und Schaltplan) 
ersichtlich. Als Übergabestelle für die elektri-
sche Energie und als Eigentumsgrenzen gel-ten, 
soweit nicht aus den Anlagen zum Vertrag etwas 
anderes hervorgeht, für Anlagen bis 30kW die 
Abgangsklemmen an der Hausanschlusssiche-
rung des Hausanschlusskastens, bei Anlagen 
mit einer höheren Leistung legt der Netzbe-
treiber den gesamtwirtschaftlich günstigsten Ver-
knüpfungspunkt fest. 

 
3. Betrieb des Stromerzeugungsanlage 

 
3.1 Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und Ände-

rung der Stromerzeugungsanlage des Anlagen-
betreibers müssen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen sowie den anerkannten Regeln der 
Technik durchgeführt werden. 

 
3.2 Es sind insbesondere in der jeweils gültigen 

Fassung einzubehalten: 
 

- die einschlägigen VDE-Bestimmungen 
(DIN-VDE-Normen), 

 
- die Technischen Anschlussbedingungen 

des Netzbetreibers (TAB 2000), 
 

- die „Richtlinie für Anschluss und Parallel-
betrieb von Eigenerzeugungsanlagen am 
Niederspannungsnetz“ des VDEW. 

Sofern die über den Hausanschluss einge-
speiste Leistung insgesamt mehr als 30 kW 
beträgt, ist eine Schaltstelle mit Trennfunktion 
vorgeschrieben, die dem Personal des Netzbe-
treibers oder dessen Beauftragten jederzeit zu-
gänglich ist. 

 
3.3 Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anlagen-

betreiber Änderungen an zu errichtenden oder 
bestehenden Stromerzeugungsanlagen zur ver-
langen, soweit dies aus Gründen der sicheren 
und störungsfreien Versorgung der Kunden des 
Netzbetreibers erforderlich ist. Die hierdurch 
entstehenden Kosten trägt der Anlagenbetrei-
ber. 

 
3.4 Der Anlagenbetreiber wird bei beabsichtigten 

Änderungen oder Erweiterungen seiner Strom-
erzeugungsanlage den Netzbetreiber hierüber 
vorher unterrichten und, soweit diese Maßnah-
men Auswirkungen auf den Parallelbetrieb ha-
ben z. B. bei Änderungen der Scheinleistung 
der Stromerzeugungsanlage, Auswechslung 
der Schutzeinrichtungen oder Änderung der 
Kompensationseinrichtungen vor deren Durch-
führung die Zustimmung des Netzbetreibers 
einholen. Soweit hierdurch der Netzbetreiber 
seine Anlage ändern oder erweitern muss, trägt 
der Anlagenbetreiber die Kosten. 

 
3.5 Der Anlagenbetreiber wird seine Stromerzeu-

gungsanlage so betreiben, dass dadurch keine 
Rückwirkungen auf das Netz des Netzbetrei-
bers eintreten können. Der Anlagenbetreiber 
stellt durch geeignete technische Maßnahmen 
sicher, dass die im Datenblatt genannte Wirk-
leistung der Stromerzeugungsanlage nicht ü-
berschritten wird. 

 
3.6 Der Anlagenbetreiber wird seine Stromerzeu-

gungsanlage so betreiben, dass er einen Leis-
tungsfaktor zwischen cos ϕ 0,9 und 1 einhält. 
Der Anlagenbetreiber wird auf seine Kosten in 
Abstimmung mit dem Netzbetreiber zur Einhal-
tung des vorgenannten Leistungsfaktors gege-
benenfalls eine seinen tatsächlichen Belas-
tungsverhältnissen angepasste ausreichende 
Blindstromkompensation durchführen. 

 
3.7 Der Netzbetreiber ist bei Mängeln an der 

Stromerzeugungsanlage des Anlagenbetreibers 
oder bei Mängeln in der Führung des Parallel-
betriebes, die Rückwirkungen auf das Netz des 
Netzbetreibers oder Anlagen Dritter zur Folge 
haben, nach vorheriger Ankündigung gegen-
über dem Anlagebetreiber zur Trennung der 
Erzeugungsanlage vom Netz berechtigt. Be-
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steht wegen möglicher Rückwirkungen auf das 
Netz des Netzbetreibers die Notwendigkeit von 
sofortigen Gegenmaßnahmen, ist der Netzbe-
treiber nicht verpflichtet, dem Anlagenbetreiber 
die Trennung der Erzeugungsanlage vom Netz 
vorher anzukündigen. In diesem Falle ist eine 
nachträgliche Benachrichtigung ausreichend. 

 
3.8 Die Verpflichtungen aus diesem Vertrag entfal-

len, soweit und solange die Vertragspartner 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihnen wirtschaftlich nicht zu-
gemutet werden kann, an der Abnahme bzw. der 
Einspeisung oder der Fortleitung der elek-
trischen Energie gehindert sind. Die Abnahme- 
und Vergütungspflicht entfällt ebenfalls, soweit 
die Einspeisung bei Betriebsstörungen oder zur 
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
menbruches auf Verlangen des Netzbetreibers 
eingestellt werden muss. Für die Benachrichti-
gungspflicht gilt Ziffer 3.7 entsprechend. Der 
Anlagenbetreiber unterrichtet den Netzbetreiber 
unverzüglich über Störungen an den Stromzu-
führungseinrichtungen oder der Stromerzeu-
gungssanlage. 

 
3.9 § 13 Abs. 2, §§ 14 und 15 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 

und 3 NAV gelten entsprechend, wobei als An-
lage die Stromerzeugungsanlage, als Kunde der 
Anlagenbetreiber und als Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen der Netzbetreiber anzu-
sehen ist. 

 
3.10 Sofern es sich bei der Stromerzeugungsanlage 

um einen Biomasseanlage handelt, sichert der 
Anlagenbetreiber zu, dass er ausschließlich 
Brennstoffe einsetzt, die dem EEG und der 
Biomasseverordnung unterliegen. Einen ent-
sprechenden Nachweis muss der Anlagen-
betreiber vor Vertragsabschluss und dann fort-
laufend einmal jährlich, spätestens bis zum 
15.01. eines jeden Jahres, von einer un-
abhängigen Stelle ausstellen lassen und dem 
Netzbetreiber spätestens bis zum 31.01. eines 
jeden Jahres unaufgefordert vorlegen. Die Kos-
ten für den Nachweis trägt der Anlagenbetrei-
ber. Sofern der Nachweis trotz einer vom Netz-
betreiber zu setzenden angemessenen Nach-
frist nicht vorgelegt wird, ist der Netzbetreiber 
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und 
bereits gezahlte Vergütungen zurückzufordern. 

 
3.11 Der Netzbetreiber ist auch später berechtigt, in 

Anwesenheit des Anlagenbetreibers oder sei-
nes Beauftragten bei vorheriger Anmeldung die 
Einhaltung der in diesem Vertrag niedergeleg-
ten Einspeisungsbedingungen auf eigene Kos-
ten zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung, dass 
der Anlagenbetreiber gegen diese Bedingungen 
verstoßen hat, hat der Anlagenbetreiber unbe-
schadet weiterer Rechte des Netzbetreibers 
und Pflichten des Anlagenbetreibers aus 

diesem Fehlverhalten die Kosten für diese 
Überprüfung zu tragen. 

 
4. Messung 

 
4.1 Die vom Anlagenbetreiber gelieferte elektrische 

Energie wird durch Messeinrichtungen erfasst, 
deren Auslegung sich nach den für die ver-
tragsmäßige Abrechnung bereitzustellenden 
Messdaten richtet. Die Beschaffenheit der 
Messeinrichtungen wird in der Anlage „Inbe-
triebsetzungsprotokoll“ und ggf. in der Anlage 
„Zählerdatenblatt“ zum Einspeisevertrag be-
schrieben. 

 
4.2 Der Messstellenbetreiber bestimmt, in Abspra-

che mir dem Netzbetreiber, Art, Zahl und Größe 
von Mess- und Steuereinrichtungen; die Be-
stimmung muss unter Berücksichtigung netz-
wirtschaftlicher Belange zur Höhe des 
Verbrauchs in einem angemessenen Verhältnis 
stehen und den Vorschriften des EEG entspre-
chen. 

 
4.3 Der Einbau, der Betrieb und die Wartung von 

Messeinrichtungen sowie die Messung der ge-
lieferten Energie sind Aufgabe des Betreibers 
von Energieversorgungsnetzen, soweit nicht ei-
ne anderweitige Vereinbarung nach § 21b Abs. 
2 und 3 EnWG getroffen worden ist. Der An-
lagenbetreiber verpflichtet sich, für die Nutzung 
der Messeinrichtung nach Ziffer 4.1 ein Entgelt  
an den Netzbetreiber zu zahlen, wie es für ei-
nen solchen Zählertyp gemäß Preisblatt des 
Netzbetreibers zu zahlen ist. 

 
4.4 Der Anlagenbetreiber stellt einen den Anforde-

rungen des Netzbetreibers entsprechenden 
Raum bzw. Platz zur Unterbringung der Mess-
einrichtung und ggf. der Steuergeräte auf seine 
Kosten bereit und unterhält ihn. 

 
4.5 Der Anlagenbetreiber haftet für das Abhanden-

kommen und die Beschädigung von Mess- und 
Steuereinrichtungen, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädi-
gungen und Störungen dieser Einrichtungen 
dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

 
4.6 Jeder Vertragspartner kann jederzeit ein Nach-

prüfen der Messeinrichtung durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
im Sinne des § 11 des Eichgesetzes verlangen. 
Ergibt das Nachprüfen keine über die gesetzli-
chen Verkehrsfehlergrenzen hinausgehenden 
Abweichungen, so hat der Antragsteller, im an-
deren Fall der Netzbetreiber, die Kosten der 
Nachprüfung zu tragen. 

 
4.7 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtung 

ein Überschreiten der gesetzlichen Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler an der Mess-
einrichtung oder in der Ermittlung der einge-
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speisten Energie festgestellt, so wird die zu viel 
oder zu wenig berechnete Menge nachbe-
rechnet. Kann die Höhe des Fehlers nicht ein-
wandfrei angegeben bzw. festgestellt werden 
oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so 
wird für den betreffenden Zeitraum die einge-
speiste elektrische Energie durch den Anla-
genbetreiber und den Netzbetreiber einver-
nehmlich festgelegt. 

 
4.8 Sofern eine Lastgangmessung mit Zählerfern-

auslesung vorliegt, kann mindestens einmal 
jährlich eine Kontrollablesung des Zähler-
standes der Zählereinrichtung durch einen Be-
auftragten des Netzbetreibers erfolgen. Die sich 
aus der Kontrollauslesung und aus der Kumu-
lierung der fernübertragenen ¼-Stunden-Zähl-
werte im gleichen Zeitraum ergebenden Ver-
bräuche werden verglichen. Liegt die Differenz 
zwischen beiden innerhalb der eichrechtlich 
vorgeschriebenen Verkehrsfehlergrenzen, ist 
diese Differenz für die Abrechnung ohne Be-
lang. Andernfalls erfolgt eine Überprüfung der 
Zählereinrichtung und eine Korrektur der ange-
rechneten Mengen. Die Kosten der Überprü-
fung trägt der Netzbetreiber. 

 
4.9 Der Anlagenbetreiber hat nach vorheriger Be-

nachrichtigung dem mit einem Ausweis verse-
henen Beauftragten des Netzbetreibers den Zu-
tritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies für die Prüfung der tech-
nischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, 
zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Un-
terbrechung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an den Anlagen-
betreiber oder durch Aushang an oder im jewei-
ligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der 
Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung 
mindestens drei Wochen vor dem Betretungs-
termin erfolgen: mindestens ein Ersatztermin ist 
anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist 
in den Fällen des § 24 Abs. 1 NAV nicht erfor-
derlich. 

 
5. Vergütung und Abrechnung der eingespeisten 

Energie 
 
5.1 Der Netzbetreiber vergütet dem Anlagenbe-

treiber für die von ihm an der Übergabestelle an 
den Netzbetreiber gelieferte Energie das nach 
dem EEG in der Fassung vom 21. Juli 2004 für 
diese Energiequelle zu zahlende Mindestent-
gelt, sofern die Voraussetzungen des EEG zur 
Förderung des eingespeisten Stroms gegeben 
sind. 

 
5.2 Nach den §§ 6 – 11 EEG ist die Zahlung und die 

Höhe der Vergütung nach dem EEG an be-
stimmte Voraussetzungen geknüpft. Hierzu 
zählen beispielsweise der ausschließliche Ein-
satz von Energieträgern nach dem EEG in der 

Stromerzeugungsanlage, eine bestimmte Anla-
genleistung oder weitere Anlagendaten. Der 
Anlagenbetreiber erbringt die Nachweise dafür, 
dass diese Voraussetzungen vorliegen. Sämtli-
che Schäden, die dem Netzbetreiber dadurch 
entstehen, dass er aufgrund der Angaben des 
Anlagenbetreibers von der Vergütungsberechti-
gung ausgegangen ist, sind vom Anlagenbe-
treiber zu tragen. 

 
5.3 Etwaige Vergütungszuschläge beantragt der 

Anlagebetreiber schriftlich und führt unaufge-
fordert einen Nachweis über das Vorliegen der 
hierfür notwendigen Voraussetzungen. 

 
5.4 Die Vergütungssätze sind Nettopreise. Der An-

lagenbetreiber kann zusätzlich Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe erheben, wenn er umsatz-
steuerlich erfasst ist und dies dem Netzbetrei-
ber nachweist. Der Nachweis kann durch Mittei-
lung der USt-ID Nummer oder der Steuernum-
mer und des Finanzamtes des Anlagenbetrei-
bers erfolgen, unter der er umsatzsteuerlich er-
fasst ist. 

 
5.5 Der Anlagenbetreiber stellt dem Netzbetreiber 

monatliche Einspeiserechnungen spätestens 14 
Tage nach Abschluss des jeweiligen Abrech-
nungsmonats. Der Netzbetreiber wird diese 
Rechnung mit Fälligkeit am 30. des Folgemo-
nats begleichen. 

 
5.6 Sollten sich die Entgelte nach Absatz 1 nach-

träglich aus rechtlichen Gründen als anpas-
sungsbedürftig erweisen, passen sich die nach 
diesem Vertrag zu zahlenden Entgelte für die 
betreffenden Zeiträume entsprechend an. Soll-
ten sich die Entgelte nach Absatz 1 nach-träglich 
aus rechtlichen Gründen als unwirksam 
erweisen, gelten für die betreffenden Zeiträume 
als Entgelte die beim Netzbetreiber durch diese 
Einspeisungen konkret vermiedenen Strombe-
zugskosten. In den Fällen der Sätze 1 und 2 er-
folgt zwischen den Vertragsparteien ein ent-
sprechender finanzieller Ausgleich. 

 
6. Grundstücksnutzung 

 
6.1 Der Anlagenbetreiber erkennt das Eigentum des 

Netzbetreibers an sämtlichen auf seinem 
Betriebsgelände befindlichen oder zu errichten-
den Anlagenteilen des Netzbetreibers an. Soll-
ten diese auf Veranlassung des Anlagenbetrei-
bers geändert werden müssen, trägt dieser die 
Änderungskosten, soweit die Anlagenteile aus-
schließlich der Stromlieferung der Vertragspar-
teien dienen. Ist der Anlagenbetreiber Grund-
stückseigentümer, so erstattet er für Zwecke der 
örtlichen Versorgung unentgeltlich das An-
bringen und Legen von Leitungen des Netz-
betreibers zur Zu- und Fortleitung von Elek-
trizität über sein Betriebsgelände, ferner das 
Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen 



Allgemeine Bedingungen zum Einspeisen des Netzbetreibers 
Gemeindewerke Wickede/Ruhr GmbH 

 

 

Seite 4 von 4 

Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaß-
nahmen, § 12 NAV gilt entsprechend. Die An-
lagen des Netzbetreibers müssen zugänglich 
und vor Beeinträchtigung und Beschädigung 
geschützt sein. Über Art und Umfang der beab-
sichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks 
haben sich der Netzbetreiber und der Anlagen-
betreiber rechtzeitig zu verständigen. 

 
6.2 Wird die Stromlieferung eingestellt, so wird der 

Anlagenbetreiber die auf seinem Betriebsge-
lände befindlichen Anlagen des Netzbetreibers 
noch drei Jahre unentgeltlich dulden. Ist der An-
lagenbetreiber nicht Grundstückseigentümer, so 
ist von ihm die Zustimmung des Grundstück-
eigentümers beizubringen. Geht das Betriebs-
gelände des Anlagenbetreibers während der 
Laufzeit ganz oder teilweise in das Eigentum 
eines Dritten über, so wird der Anlagenbetreiber 
sämtliche Verpflichtungen dieser Ziffer auf den 
neuen Grundstückseigentümer übertragen und 
dessen Zustimmung beibringen. 

 
7. Haftung 

 
7.1 Beide Vertragsparteien haften untereinander 

gemäß § 18 NAV. Schäden an der Stromer-
zeugungsanlage des Anlagenbetreibers hat 
dieser dem Netzbetreiber unverzüglich mitzu-
teilen. 

 
8. Vertragsbeginn, -dauer und -kündigung 

 
8.1 Dieser Vertrag tritt mit Aufnahme der Stromein-

speisung in Kraft und läuft fest bis zum Auslau-
fen der Förderungsdauer nach EEG. 

 
8.2 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, den 

Vertrag mit einer Frist von drei Monaten auf das 
Quartalsende zu kündigen. Das Recht zur au-
ßerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unbe-
rührt. Darüber hinaus endet dieser Vertrag, oh-
ne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem 
Außerkrafttreten des EEG. 

 
8.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

9. Salvatorische Klausel 
 
9.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-

ges unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmun-
gen hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartei-
en verpflichten sich vielmehr, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende wirksame 
Regelung zu ersetzen. 

 
10. Schlussbestimmungen 

 
10.1 In Bezug auf die Nutzung des Netzes des Netz-

betreibers durch den Anlagenbetreiber gelten 
ergänzend die Regelungen der „Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizi-
tätsversorgung in Niederspannung (Nieder-
spannungsanschlussverordnung – NAV)“ vom 
01.11.2006 in der jeweils gültigen Fassung bzw. 
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 
09.07.2005 gemeinsam mit den dazugehörigen 
Verordnungen. 

 
10.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 

bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst. 

 
10.3 Nebenabreden bestehen nicht oder werden 

hiermit aufgehoben und sind nicht Geschäfts-
grundlage für den Abschluss dieses Vertrages. 

 
10.4 Die Vertragspartner sind berechtigt, mit Zu-

stimmung des anderen Vertragspartners die 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf 
einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Die Zu-
stimmung ist in der Regel zu erteilen, es sei 
denn, dass wichtige Gründe gegen den Rechts-
nachfolger sprechen. Nicht als Rechtsnach-
folger nach Satz 1 gelten verbundene Unter-
nehmen eines Vertragspartners gem. §§ 15 ff. 
des Aktiengesetzes. In diesem Fall ist eine Zu-
stimmung nicht erforderlich. 

 
10.5 Die für die Abwicklung des Vertragsverhältnis-

ses erforderlichen Daten werden vom Netzbe-
treiber unter Einhaltung des Bundesdaten-
schutzgesetzes verarbeitet und genutzt. Soweit 
erforderlich, werden Daten an die an der Ab-
wicklung des Vertrages beteiligten Unterneh-
men weitergegeben. Hierzu gehört insbeson-
dere im Rahmen des Belastungsausgleichs 
nach § 4 Abs. 6 EEG der dem Netzbetreiber 
vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber. 

 
10.6 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamm, so-

weit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben. 
 
10.7 Dieser Vertrag regelt nicht den Bezug von Strom 

durch den Anlagenbetreiber. Hierfür ist zwischen 
Anlagenbetreiber und Stromlieferant ein 
gesonderter Vertrag zu schließen. 

 
10.8 Mit Abschluss dieses Vertrages werden alle vor-

handenen früheren Verträge über die Ein-
speisung von elektrischer Energie aus der im 
Datenblatt genannten Stromerzeugungsanlage 
des Anlagenbetreibers, deren Nachträge und 
alle diesbezüglichen Abmachungen zwischen 
dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber 
unwirksam. 

 
 
Wickede, den 


